Positionspapier der AG Hörsehbehindert Taubblind


Die Situation
Wenn ein Mensch gleichzeitig in seiner Fähigkeit zu sehen und zu hören beeinträchtigt ist, so ist er – je nach dem Umfang der Behinderung – hörsehbehindert oder taubblind. Dabei wird international der Terminus deafblind für den gesamten Personenkreis verwendet während im deutschsprachigen Raum hörsehbehindert und taubblind noch unterschieden werden. Wie im Artikel 24 der Behindertenrechtskonvention hervorgehoben, handelt es sich bei Hörsehbehinderung/Taubblindheit um eine Behinderung eigener Art, die sich nicht einfach aus der Addition von Seh- und Hörbehinderung ergibt. Denn der bei hör- oder sehbeeinträchtigt Personen jeweils andere verbliebene Sinn kann, da er ebenfalls betroffen ist, die Beeinträchtigung des einen Sinnes nicht oder nur eingeschränkt kompensieren. Hörsehbehinderung/Taubblindheit kann mit jeder anderen Behinderung und Erkrankung auftreten.
Hörsehbehinderte/taubblinde Menschen sind lebenslang auf Hilfen und auf vertraute Begleiter angewiesen, um ihre Isolation zu verringern und Bezüge zur personalen und sachlichen Umwelt aufzubauen und zu erhalten. Der Zeitpunkt des Eintritts der Sinnesbeeinträchtigung hat maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Menschen und auf seinen Lebens- und Bildungsweg. Personen mit angeborener Hörsehbehinderung/Taubblindheit werden häufig schon in der Frühförderung taubblindenspezifisch gefördert. Dagegen durchläuft der größte Teil hörsehbehinderter/ taubblinder Personen mit erworbener Taubblindheit – dies sind zumeist vom Usher-Syndrom betroffene Personen – überwiegend Institutionen der Gehörlosenbildung und fühlt sich dieser Gruppe auch zugehörig. Die im Laufe des Lebens zunehmende, bis zur
möglichen Erblindung führende Sehbehinderung bedeutet für diese Menschen jedoch einen großen Einschnitt in ihr Leben und führt zu einem hohen Bedarf an fachspezifischen Hilfen und vor allem an Assistenz zur alltäglichen Lebensbewältigung. Alle hörsehbehinderten/taubblinden Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen benötigen hoch spezialisierte Fachkräfte mit spezifischem Fachwissen und besonderen sozialen Kompetenzen, damit Teilhabe gestaltet werden kann. Zugang zu Information, Aufbau einer tragfähigen Kommunikation und Förderung der Mobilität sind die drei Bereiche, die in diesem Zusammenhang die größte Bedeutung haben.
Neben den Fachkenntnissen aus der Blinden- und Sehbehinderten- und der Hörgeschädigtenpädagogik gibt es spezifische Fachkenntnisse zur Hörsehbehinderten-/ Taubblindenpädagogik, die vor allem im internationalen Rahmen entwickelt worden sind.  
In der Pädagogischen Hochschule Heidelberg wurde zum Wintersemester 2018/2019 die deutschlandweit erste Stiftungsprofessur für Taubblinden- / Hörsehbehindertenpädagogik eingerichtet. Die Hochschule leistet damit einen wichtigen Beitrag für die Gestaltung einer Gesellschaft, die Menschen mit Behinderung erfolgreich inkludiert. Auch an verschiedenen Lehrstühlen der Blinden- und Gehörlosenpädagogik wird weiterhin mehr auf diesem Gebiet geforscht und veröffentlicht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Arbeit mit hörsehbehinderten/ taubblinden Menschen werden zumeist in ihren Einrichtungen betriebsintern eingearbeitet und fortgebildet. Darüber hinaus gibt es einige zertifizierte Fortbildungsangebote bei der Johann-Wilhelm-Klein-Akademie Würzburg und ein von der EU Gefördertes Mitarbeiterschulungsprogramm – MSP. 
Ziel des Kurses: Kompetenter Interaktions- und Kommunikationspartner von Menschen mit angeborener Taubblindheit/Hörsehbehinderung bzw. mehrfacher Sinnesbehinderung zu werden. 
An mehreren Ausbildungsstätten in Deutschland ist eine Ausbildung zum Taubblindenassistenten möglich, so in Recklinghausen, Nürnberg, Moritzburg/ Radeberg, Schramberg-Heiligenbronn und in Hannover. Da die Zahl der insgesamt von Hörsehbehinderung/Taubblindheit betroffenen Menschen gemessen an der Gesamtbevölkerung gering ist, gibt es nur wenige spezielle Einrichtungen für diese Personengruppe. Es besteht hoher Bedarf, Wissen und Erfahrungen untereinander auszutauschen. Diesem Ziel hat sich unter anderem die AG Hörsehbehindert – Taubblind verschrieben.

Positionen und Ziele
Ziel der Arbeitsgemeinschaft ist die Förderung der pädagogischen Arbeit mit Menschen mit Hörsehbehinderung/ Taubblindheit. Im Rahmen der Arbeit der Einrichtungen und Dienste für taubblinde Menschen (AGTB) gibt es bereits Arbeitskreise zu einzelnen Themenbereichen. Um die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Einrichtungen für hörsehbehinderte und taubblinde Menschen zu erweitern und zu intensivieren, wurde im Jahr 1998 die Arbeitsgemeinschaft „Hörsehbehindert – Taubblind“ im VBS gegründet mit dem Ziel, jährlich eine Tagung abzuhalten, die sich der unterschiedlichsten aktuellen Themen bezüglich hörsehbehinderter/ taubblinder Kinder, Jugendlicher und Erwachsener annimmt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den deutschsprachigen Ländern Österreich und Schweiz sind in die AG eingebunden. Themenwünsche werden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie von den Einrichtungen geäußert.
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[bookmark: _GoBack]Sie umfassen das gesamte Spektrum des Themas „Hörsehbehinderung/Taubblindheit“. Die Arbeitsgemeinschaft Hörsehbehindert – Taubblind setzt sich insbesondere dafür ein, dass die Ergebnisse europaweit arbeitender Arbeitsgruppen auch in Deutschland verbreitet werden und die Erkenntnisse dieser Arbeit in der Praxis umgesetzt werden. 
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